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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2009

Sitzung vom 3. April 2009:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Übernahme des Tarifabschlusses TVöD in die KAO und die AR-Ü:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 3. April 2009 rückwirkend zum 1. Januar 2008 die Übernahme des Tarifabschlusses TVöD in die KAO und die AR-Ü beschlossen. Abweichend von Satz 1 treten die Änderungen in § 8 Abs. 3 KAO zum 1. Juli 2009 und die Änderungen in § 18 KAO zum 1. Januar 2009 in Kraft.

· Änderung der KAO im Blick auf die Münsterbauhütte:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 3. April 2009 mit Wirkung vom 1. Juni 2009 eine Regelung für Beschäftigte der Münsterbauhütte Ulm beschlossen.

· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Vergütungsgruppenplan 10:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 3. April 2009 mit Wirkung vom 1. Juli 2009 die Änderung des Vergütungsgruppenplans 10 (Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen) beschlossen. Die bisherigen Fassungen des Vergütungsgruppenplans 10 (Stand: 1. Juli 1992 und 1. Juli 2004) treten somit mit Ablauf des 30. Juni 2009 außer Kraft.

____________________________________

Sitzung vom 10. Juni 2009:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Befristete Weiterführung der Ordnung zur Sicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Rationalisierungsmaßnahmen und Einschränkungen (Sicherungsordnung) in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. Juni 2009 mit Wirkung vom 1. Juli 2009 die Weiterführung der Ordnung zur Sicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Rationalisierungsmaßnahmen und Einschränkungen (Sicherungsordnung) in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung befristet bis zum 31. Dezember 2009 beschlossen.
____________________________________

Sitzung vom 24. Juli 2009:

· Allgemeines:

· Wahl stellvertretender Vorsitzender der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg):

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 2009 Herrn Prof. Dr. Kruse, München, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg) für die bereits begonnene Amtszeit 2007 bis 2011 gewählt.



· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Änderungen der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO):

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 2009 mit Wirkung vom 1. Juli 2009 die Änderung von § 2 Abs. 2 S. 2 der KAO, von § 6 Abs. 2 a KAO, von Anlage 2 zur KAO (Arbeitsvertrag) sowie von Anlage 14 zur KAO (Orientierungspraktikanten/Orientierungspraktikantinnen) beschlossen.

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 2009 rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Änderung von Anlage 9 zur KAO (Arbeitsrechtliche Regelung über die Stundenentgeltsätze für kurzfristig beschäftigte Aushilfen und Vertretungskräfte) beschlossen.
 

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Sonderregelung für Einrichtungen der beruflichen Bildung:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 2009 mit Wirkung vom 1. August 2009 eine Sonderregelung für Einrichtungen der beruflichen Bildung beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 16. Oktober 2009:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Redaktionelle Korrekturen der AVR-Württemberg: 

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 16. Oktober 2009 rückwirkend zum 1. Januar 2009 redaktionelle Korrekturen der AVR-Württemberg beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 4. Dezember 2009:

· Allgemeines:


· Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der 
VIII. Arbeitsrechtlichen Kommission für das Jahr 2010:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2009 einstimmig Herrn Reinhard Haas zum Vorsitzenden und Herrn Erwin Hartmann zum stellvertretenden Vorsitzenden der VIII. Arbeitsrechtlichen Kommission für das Jahr 2010 gewählt.



· Regelung für KAO-Anwender im Bereich der Evangelischen Lan​des​kirche in Württemberg:

· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO): Änderung des Vergütungsgruppenplans 10:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2009 rückwirkend zum 1. Juli 2009 eine Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) in der Anlage 1 zur KAO im Vergütungsgruppenplan 10 - Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen - bei Punkt 3. b) beschlossen.


· Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung - Anlage 6 zur KAO - und der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Nachbarschaftshilfe - Anlage 11 zur KAO:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2009 mit Wirkung vom 1. Januar 2010 die Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung - Anlage 6 zur KAO - um ein Jahr und der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Nachbarschaftshilfe - Anlage 11 zur KAO - um zwei Jahre beschlossen.


· Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Durchführung der Personalentwicklung für die privatrechtlich angestellten kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2009 mit Wirkung vom 15. Dezember 2009 eine Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Durchführung der Personalentwicklung für die privatrechtlich angestellten kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg beschlossen.



____________________________________

Sitzung vom 18. Dezember 2009:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:


· „Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV) einschließlich ergänzender Bestimmungen“ sowie „Ergänzungsbestimmungen zu § 34 Teil 2 AVR-Wü/I“:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2009 beschlossen, dass die bestehende Sicherungsordnung bis zum 30. Juni 2010 weiter gilt.
Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2009 eine Ergänzungsbestimmung zu § 34 Teil 2 AVR-Wü/I beschlossen. Mit dieser Ergänzungsbestimmung wird die Weitergeltung des § 31 AVR-Wü (alt) für Beschäftigte, die zum Zeitpunkt der Tarifumstellung nach dieser Vorschrift bereits ordentlich unkündbar waren, klargestellt.



